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Anlass und Ziel 
 

Das 4,7 ha große Grundstück des ĂDragonerarealsñ im Sanierungsgebiet 

Rathausblock im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und weitere angrenzen-

de Grundstücksflächen sind große Potenzialflächen für die Entwicklung 

eines innerstädtischen Quartiers für Wohnen, Gewerbe, Kultur und soziale 

Einrichtungen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf einem sensiblen 

Umgang mit der vorhandenen denkmalgeschützten Bausubstanz, sowie 

den bestehenden Gewerbemieter*innen. Durch die Übertragung des 

Grundstücks Dragonerareal in Landeseigentum bietet sich die Chance für 

die kooperative, partizipative und gemeinwohlorientierte Entwicklung eines 

neuen Quartiers in Friedrichshain-Kreuzberg. 

Ursprünglich war der Verkauf des Areals an einen privaten Investor ge-

plant. Jahrelange intensive Aktivitäten von Initiativen und engagierten Ein-

zelpersonen führten dazu, dass das Dragonerareal als innerstädtische 

Fläche für bezahlbaren Wohnraum und Gewerbe gesichert werden konnte. 

Noch in der laufenden Legislaturperiode soll mindestens die Planreife des 

Bebauungsplans erreicht werden, um den Bau von dringend benötigten 

Wohnungen auf dem Dragonerareal abzusichern. 

Für die gemeinsame Entwicklung des Areals hat sich eine Kooperation 

gebildet, die sich zusammensetzt aus der Verwaltung, Bezirk Friedrichs-

hain-Kreuzberg und Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, 

landeseigenen Gesellschaften, Berliner Immobilienmanagement GmbH 

(BIM) und WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH (WBM), so-

wie Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, die sich im Vernetzungstreffen der 

Initiativen im Rathausblock (VTR) konstituiert haben bzw. als Delegierte 

durch das Forum Rathausblock (FR) gewählt wurden. Aus dem bisherigen 

gemeinsamen Engagement ist der Wille entstanden, ein Modellprojekt zu 

entwickeln und neue Wege einer kooperativen und gemeinwohlorientierten 

Stadtentwicklung zu gehen, in der selbstverwaltete und kommunale Struk-

turen zusammengeführt werden.  

Es sollen Spielräume für Innovationen beim Planen, Bauen und bei den 

Organisations-, Verfahrens- und Kooperationsformen ausgelotet und ge-

nutzt werden. Die sechs Kooperationspartner*innen haben in einer Verein-

barung die Grundzüge der künftigen Entwicklung des Rathausblocks fest-

gehalten. Sie definiert ein Leitbild und regelt die Zusammenarbeit der Ko-

operationspartner*innen sowie weitere Bereiche, in denen die Part-

ner*innen im weiteren Prozess gemeinsame Vereinbarungen treffen wol-

len. 

Es besteht Konsens darüber, das Dragonerareal zu einem vielfältigen, 

inklusiven und ökologisch zukunftsweisenden Stadtquartier mit leistbarem 

und bedarfsgerechtem Wohnraum, bestehendem und neuem Gewerbe 

sowie Kultur zu entwickeln. Der Boden soll dauerhaft in kommunalem Ei-

gentum verbleiben, Teilgrundstücke in Erbbaurecht vergeben werden. 

Kommunale und selbstverwaltete Strukturen sollen zusammengeführt, 

Wohnprojekte für gemeinschaftliches, generationenübergreifendes und 

inklusives Wohnen zur Miete ermöglicht werden. Gemeinsamer Anspruch 

ist es, das vorhandene Gewerbe auf dem Areal zu erhalten und einen 
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Lern- sowie Geschichtsort zu schaffen. Als Modellprojekt sollen die Wei-

chen für eine zukunftsweisende Stadtentwicklung gestellt werden1. 

Ziel dieses Werkstatt-Verfahrens ist die gemeinsame Erarbeitung eines 

städtebaulichen Konzepts für das Plangebiet, das aus dem Dragonerareal, 

dem Grundstück des Finanzamts, dem Rathausgrundstück und dem 

Grundstück Obentrautstraße 31 besteht. Dabei wird eine konsensuale 

Entscheidung angestrebt, die durch alle Kooperationspartner gleicherma-

ßen vertreten und umgesetzt werden soll. 

Auf der Grundlage des so ausgewählten städtebaulichen Entwurfs soll im 

Laufe der Legislaturperiode bis September 2021 Planreife geschaffen 

werden. 

 

 

                                                      
1 Zusammenfassung des Leitbildes aus der Kooperationsvereinbarung 
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Teil 1 Verfahren 
 

1.1 Auslober 
 

Auslober 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen,  

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin  

Berliner Immobilienmanagement GmbH,  

Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH 

Vernetzungstreffen der Initiativen im Rathausblock 

Forum Rathausblock 

 

Verfahrenskoordination 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Abt. II, Städtebau und Projekte, 

Referat II D, Architektur Stadtgestaltung Wettbewerbe  

Württembergische Straße 6 

10707 Berlin 

Claudia Gil 

Tel.:  +49 (0)30 90139 4425 

Fax:  +49 (0)30 90139 4441 

claudia.gil@sensw.berlin.de 

 

Verfahrensvorbereitung und Durchführung 

BSM mbH 

Katharinenstraße 19-20 

10711 Berlin 

Gregor Lehmann 

Karolin Kabelitz 

Susanne Schätzler 

Tel.: +49 (0)30 896003-0 

Fax: +49 (0)30 896003-167 

dragonerareal@bsm-berlin.de 

 

 

1.2 Art des Verfahrens 
 

Die Auslobung erfolgt als nichtoffenes, nicht anonymes kooperatives und 

diskursives Werkstatt-Verfahren mit drei Teilnehmerteams. Dem Werkstatt-

Verfahren war ein Auswahlverfahren vorgeschaltet. 

Das Werkstatt-Verfahren verläuft auf drei miteinander im Austausch ste-

henden Ebenen: 

 

¶ Erarbeitung des städtebaulichen Konzepts durch drei Planungsteams 

innerhalb eines 5-monatigen Verfahrens mit Obergutach-

ter*innengremium, das in vier geplanten Kolloquien über die Entwürfe 

der Planungsteams entscheidet, 

¶ Ergänzung durch themenbezogene öffentliche Werkstätten zwischen 

den Kolloquien und 

¶ Erweiterter öffentlicher Mitwirkungsprozess über eine begleitende 

Veranstaltungsreihe. Die Ergebnisse daraus werden während des 
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Verfahrens gemeinsam mit den Planungsteams erörtert und in die 

Kolloquien und Werkstätten getragen. 

Der Ablauf soll durch wesentliche Impulse weiterer Beteiligter und Diszipli-

nen geprägt werden. So wird es wiederholt Anregungen und sicher auch 

konstruktive Kritik seitens der Zivilgesellschaft geben. Sachverständige 

und weitere Fachleute, etwa zu den Themen Mobilität und Energie, Nach-

haltigkeit und Wirtschaftlichkeit oder zur Geschichte des Ortes werden an 

den Werkstätten teilnehmen. 

Kommunikation 

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Alle Informationen und die Kommuni-

kation während des Verfahrens erfolgt auf Deutsch. 

Die Kommunikation mit den Planungsteams erfolgt über die BSM mbH und 

vorwiegend über E-Mail (dragonerareal@bsm-berlin.de). 

Rückfragen werden i.d.R. direkt über die BSM mbH beantwortet. Im Falle 

nötiger Abstimmungen insb. zwischen den Auslobern ist eine Antwort ggf. 

auf das nächste folgende OG-Kolloquium zu verschieben. Hierüber wird im 

Benehmen mit dem Vorsitzenden des Obergutachtergremiums entschie-

den. 

 

1.3 Ablauf des Verfahrens 
 

Das Verfahren wird durch vier Kolloquien begleitet, in denen ein Obergut-

achter*innengremium (OG-Gremium) aus sieben Fachobergutachter*innen 

und sieben Sachobergutachter*innen, darunter ein*e Vertreter*in des Ver-

netzungstreffen sowie zwei im Forum Rathausblock gewählte Vertre-

ter*innen der Zivilgesellschaft, über die Entwürfe sowie das weitere Vorge-

hen entscheidet. 

Zwischen den Kolloquien gehen die Planungsteams in die etwa einmonati-

gen Arbeitsphasen, in denen sie ihre Entwürfe erarbeiten. Zu Beginn jeder 

Arbeitsphase wird es je eine öffentliche Werkstatt geben, in der die Entwür-

fe der Planungsteams mit externen Fachexpert*innen zu thematischen 

Schwerpunkten betrachtet werden. Gemeinsam mit Vertreter*innen der 

Kooperationspartner und der Zivilgesellschaft werden dabei die Entwürfe 

erörtert und weiterentwickelt. Die Ergebnisse parallel durchgeführter Ver-

anstaltungen sollen von so genannten Botschafter*innen in die Werkstätten 

getragen werden. Im Anschluss an die Werkstätten nehmen die Planungs-

teams die Anregungen in die Arbeitsphase und die weitere Bearbeitung der 

Entwürfe mit. 

Das Verfahren beginnt mit der fünftägigen Auftaktwoche und dem Auftakt-

kolloquium am 31. August 2019, in dem die Planungsteams die Aufgaben-

stellung mit dem OG-Gremium besprechen und Rückfragen stellen kön-

nen. Am 2. Bis 4. September findet eine dreitägige Werkstatt zu unter-

schiedlichen, noch zu bestimmenden Schwerpunkten statt. Diese Auftakt-

werkstatt soll vorwiegend der Entwicklung eines gemeinsamen Aufgaben-

verständnisses und der Klärung von Grundsatzfragen dienen. Sie dient 

zudem als Beginn der ersten Arbeitsphase.  

In der zweiten und dritten Arbeitsphase werden von den Planungsteams 

weitere Ausarbeitungen und ggf. Entwurfsvarianten erarbeitet. Sie berück-

mailto:dragonerareal@bsm-berlin.de
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sichtigen dabei die in den Zwischenkolloquien formulierten Hinweise des 

OG-Gremiums.  

In den beiden Zwischenkolloquien stellen die Planungsteams dem OG-

Gremium den aktuellen Stand der Planung vor. Im ersten Zwischenkollo-

quium ist für den Vormittag eine öffentliche Präsentation der bisherigen 

Ergebnisse durch die Teilnehmer vorgesehen. Am Nachmittag haben die 

Planungsteams und das OG-Gremium Gelegenheit, über die Arbeiten zu 

sprechen. Anschließend werden vom OG-Gremium die Empfehlungen für 

die weitere Bearbeitung formuliert. Das zweite Zwischenkolloquium folgt 

einem ähnlichen Ablauf; es wird jedoch ergänzt durch eine öffentliche Prä-

sentation des Arbeitsstands am Vorabend. 

Nach der dritten Arbeitsphase werden die Arbeiten am 19. Dezember 2019 

abgegeben. Das Ergebnis wird vorgeprüft und zunächst in einer öffentli-

chen Präsentation am 28. Januar 2020 durch die Planungsteams vorge-

stellt. Im Abschlusskolloquium am 29. Januar 2020 erfolgt eine erneute 

Vorstellung, diesmal durch die Vorprüfung vor dem OG-Gremium. Das 

Gremium bewertet die Arbeiten hinsichtlich der zuvor festgelegten Bewer-

tungskriterien und entscheidet über den Entwurf, der als Grundlage für das 

anschließende B-Plan-Verfahren und weitere Planungen auf dem Areal 

dienen soll. 

Für den Fall, dass nach Abschluss der dritten Arbeitsphase keine Ent-

scheidung durch das OG-Gremium getroffen werden kann, ist eine einma-

lige Verlängerung des Verfahrens um eine weitere Arbeitsphase mit einer 

entsprechenden Beauftragung der an der Verlängerung beteiligten Pla-

nungsteams denkbar. 

Die Programmierung der Aufgabenstellung wie auch des Werkstatt-

Verfahrens selbst ist nicht starr, sondern wird im laufenden Prozess 

immer wieder angepasst und konkretisiert. 

 

1.4 Richtlinien 
 

Einverständnis 

Jede*r Teilnehmer*in, Obergutachter*in, Sachverständige, Vorprüfer*in und 

Gast erklärt sich durch ihre/seine Beteiligung bzw. Mitwirkung am Verfah-

ren mit den vorliegenden Teilnahmebedingungen einverstanden. Verlaut-

barungen jeder Art über Inhalt und Ablauf der vertraulichen Teile von Ver-

anstaltungen im Rahmen des Werkstatt-Verfahrens, einschließlich der 

Veröffentlichung der Ergebnisse, dürfen nur über die Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Wohnen ï II D ï abgegeben werden. 

Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung gemäß der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union wurde 

von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen angepasst. 

Es wird einer verstärkten Informationspflicht nachgekommen, um allen 

Verfahrensbeteiligten des Werkstatt-Verfahrens Transparenz und Sicher-

heit über ihre Daten zu gewährleisten. Die beigefügten Datenschutzhinwei-

se (siehe Anhang) sind zu beachten. Jede*r Teilnehmer*in, Obergutach-

ter*in, Sachverständige, Vorprüfer*in, Gast und Auftragnehmer*in willigt 

durch seine Beteiligung bzw. Mitwirkung am Verfahren ein, dass seine 
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personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit o.g. Werkstatt-

Verfahren bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in 

Form einer automatisierten Datei geführt werden. Diese Einwilligung ge-

mäß § 6 des novellierten Bundesdatenschutzgesetzes ist auf der Verfas-

ser- bzw. auf der Zustimmungserklärung zu bestätigen. Eingetragen wer-

den Name, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Kammer-

mitgliedschaft, Berufsbezeichnung. Nach Abschluss des Verfahrens kön-

nen diese Daten auf Wunsch gelöscht werden (durch Vermerk auf der 

Verfassererklärung bzw. durch Mitteilung an den Auslober). 

Einverständniserklärung für Bild- Ton- und Videoaufnahmen sowie 

deren Veröffentlichung 

Das Werkstattverfahren ist ausgerichtet auf eine breite Beteiligung und 

Information der Öffentlichkeit. Im Rahmen aller Veranstaltungen werden 

daher ï auch in den vertraulichen Teilen der Veranstaltungen (insb. Kollo-

quien) ï Foto- und ggf. auch Ton- oder Video-Aufnahmen angefertigt und 

im Rahmen der Dokumentation des Verfahrens ggf. veröffentlicht. Jede*r 

Teilnehmer*in, Obergutachter*in, Sachverständige, Vorprüfer*in, Gast und 

Auftragnehmer*in erklärt sich durch seine/ihre Beteiligung bzw. Mitwirkung 

am Verfahren mit einer solchen Veröffentlichung von im Rahmen der Ver-

anstaltungen des Werkstatt-Verfahrens gefertigten Bild-, Ton- und Video-

aufnahmen einverstanden. Diese Einwilligung gilt auch unbeschränkt für 

die Nutzung - Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und 

Weitergabe - in Digitalform und Printform durch die Auslober, die Foto-

graf*innen und die Veranstalter*innen und deren Beauftragte. Die Einwilli-

gung ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs- 

und Veröffentlichungsformen. Auf die zukünftige Geltendmachung von 

Unterlassungsansprüchen gegen die vorbezeichnete Verwendung der 

Bildnisse wird verzichtet. 

 

1.5 Teilnehmer*innen 
 

Die Bekanntmachung des Werkstatt-Verfahrens erfolgte am 3. Juni 2019, 

die Bewerbungsfrist endete am 2. Juli 2019. Zugelassen waren Bewerber-

gemeinschaften aus Architekt*innen und/oder Stadtplaner*innen in Zu-

sammenarbeit mit Landschaftsarchitekt*innen. Die Bildung von Arbeitsge-

meinschaften ist dabei verpflichtend, es sei denn, die geforderten Berufs-

gruppen sind in einem Büro vertreten. 

Die Auswahl der teilnehmenden Arbeitsgemeinschaften erfolgte am 9. Juli 

2019 durch ein Auswahlgremium. Diesem Gremium gehörten je ein*e Ver-

treter*in der Kooperationspartner an: des Bezirks Friedrichshain-

Kreuzberg, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, der 

WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH, der Berliner Immobili-

enmanagement GmbH, des Vernetzungstreffens Rathausblock sowie des 

Forums Rathausblock. Außerdem waren eine freischaffende Architektin 

sowie ein freischaffender Architekt vertreten.  

Folgende drei Bewerbergemeinschaften aus Architekt*innen und/oder 

Stadtplaner*innen sowie Landschaftsarchitekt*innen wurden aus 13 Be-

werbungen ausgewählt: 
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¶ ifau ï Institut für angewandte Urbanistik, Berlin / Stadt Land Fluss, 

Büro für Städtebau und Stadtplanung, Berlin mit friedburg&hhvh: 

friedburg&Co. / Hahn Hertling von Hantelmann, Berlin, 

Berater/Sonderfachleute: Marius Töpfer; Renée Tribble; Lisa Marie 

Zander 

¶ ROBERTNEUN Architekten GmbH, Berlin / BeL Sozietät für Archi-

tektur, Köln mit Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, Zü-

rich/München 

Berater/Sonderfachleute: Prof. Guido Spars; Marco Wedel; BA Buil-

ding Applications; Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen 

¶ SMAQ Architektur und Stadt, Berlin mit Man Made Land, Berlin 

Berater/Sonderfachleute: Barbara Schindler 
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1.6 Obergutachter*innengremium und  
weitere Beteiligte 

 

Fach- 

Obergutachter*innen 

Maria Clarke 

Architektin, Berlin 

 

 Sebastian Fiedler 

Architekt, Lübeck  

 

 Martin Fröhlich 

Architekt, Berlin 

 

 Undine Giseke 

Landschaftsarchitektin, Berlin 

 

 José Gutierrez Marquez  

Architekt, Berlin 

 

 Rudolf Scheuvens 

Stadtplaner, Dortmund/Wien (A) 

Vorsitzender des Obergutachtergremiums 

 

Dr. Tatjana Schneider 

Architektur- und Stadtforscherin, Braunschweig 

Stellvertretende Vorsitzende des Obergutachtergremiums 

 

  

Stellvertretende  

Fach- 

Obergutachter*innen 

Urs Kumberger 

Architekt, Berlin 

 

Frauke Gerstenberg 

Architektin, Berlin 

 

Henner Winkelmüller 

Architekt, Berlin 

 

Astrid Zimmermann 

Landschaftsarchitektin, Berlin 
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Sach- 

Obergutachter*innen 

 

Thomas Fues 

Vertreter der Zivilgesellschaft, Forum Rathausblock 

 

Christina Geib 

Geschäftsführerin 

Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH 

 

Birgit Möhring 

Geschäftsführerin 

Berliner Immobilienmanagement GmbH 

 

Sebastian Scheel 

Staatssekretär für Wohnen 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

 

Florian Schmidt 

Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und Facility Management 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 

 

Pamela Schobeß 

Vertreterin der Zivilgesellschaft, Forum Rathausblock 

 

Enrico Schönberg 

Vernetzungstreffen Rathausblock 

 

Stellvertretende  

Sach- 

Obergutachter*innen 

Angela Brown 

Vertreterin der Zivilgesellschaft, Forum Rathausblock 

 

Bertram Dudschus 

Vernetzungstreffen Rathausblock 

 

Christian Krüger 

Bereichsleiter Portfoliomanagement 

Berliner Immobilienmanagement GmbH 

 

Dr. Sandra Obermeyer 

Abteilungsleiterin IV 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

 

Matthias Peckskamp 

Fachbereichsleiter Stadtplanung 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 

 

Dagmar Pelger 

Vertreterin der Zivilgesellschaft, Forum Rathausblock 

 

Juliane Schonauer 

Projektentwicklung 

Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH 

 

Die Vertretung der Sach-Obergutachter*innen kann auch durch 

andere als die genannten Personen erfolgen, soweit sie von der 

jeweiligen Institution hierzu bestimmt wurden.  
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Sachverständige, 

Träger öffentlicher 

Belange,  

sonstige Fachleute 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg  

 

Barrierefreiheit 

Ulrike Ehrlichmann 

Behindertenbeauftragte 

 

Jugendhilfeplanung 

Ute Fißler 

Jugendamt 

 

Bauaufsicht und Brandschutz 

Jan Schildknecht 

Leitung Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht  

 

Grün 

Birgit Beyer 

Leitung Fachbereich Grünflächen 

 

Verkehr /Straße  

Olaf Rabe  

Leitung Fachbereich Straßen  

 

Kultur und Geschichte 

Stéphane Bauer 

Leitung Fachbereich Kultur und Geschichte 

 

Nachhaltigkeit und Umwelt 

Marcus Münnich 

Leitung Umwelt- und Naturschutzamt 

 

Denkmalschutz und Baukultur 

Olav Vogt 

Leitung Untere Denkmalschutzbehörde 

 

Gewerbe 

Marina Nowak 

Leitung Wirtschaftsförderung 

 

Umwelt- und Naturschutz 

Peter Weis 

Sachgebiet Gewässer- und Immissionsschutz 

 

Sozialraumorientierte Planungskoordination 

Andrea Beckert 

Abt. Arbeit, Bürgerdienst, Gesundheit und Soziales 

 

Bauordnungsrecht und B-Planverfahren 

Andreas Dihlmann 

Fachbereich Stadtplanung 
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Sanierungsgebiet Rathausblock 

Frederik Sommer 

Fachbereich Stadtplanung 

 

Sanierungsgebiet Rathausblock 

Alexander Matthes  

Fachbereich Stadtplanung 

 

Sanierungsgebiet Südliche Friedrichstadt 

Kerstin Kipker 

Fachbereich Stadtplanung  

 

Hochbau 

Andreas Pietrek 

Fachbereich Bauen, Planen und Facility Management 

 

Immobilienverwaltung 

Sven Kunther 

Fachbereich Bauen, Planen und Facility Management 

 

 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

 

Bauordnungsrecht und B-Planverfahren 

Dr. Tim Schwarz 

Grundsatzfragen Bebauungsplanung 

 

Städtebauförderung/Stadterneuerung 

Katharina Janke 

Gebietsbetreuerin Rathausblock 

 

Barrierefreiheit 

Ingeborg Stude 

Koordinierungsstelle Barrierefreies Bauen 

 

 

Berliner Immobilienmanagementgesellschaft mbH 

 

Rainer Giedat  

Portfoliomanagement 

 

Wilma Frenkel 

Vermietungsmanagement 

 

N.N. 

Baumanagement 

 

 

WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH 

 

Eike Bernstein/Moritz Kirchhoff 

Portfoliomanagement 
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Anja Menge 

Projektentwicklung 

 

Valentina Gabriel 

Quartiersmanagement 

 

 

Vernetzungstreffen Rathausblock 

 

Mona Gennies 

Vertreterin der Initiativen 

 

Thomas Lang 

Vertreter der Initiativen 

 

 

Forum Rathausblock 

 

Michael Ziehl 

Vertreter*in der Zivilgesellschaft 

 

Kathrin Wildner 

Vertreterin der Zivilgesellschaft 

 

 

Senatsverwaltung für Kultur und Europa 

 

Denkmalschutz und Baukultur 

Dietmar Ridder 

 

Kulturprojekte 

Daniela Brauser 

 

 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

 

Verkehr und Straße 

Dirk Bartel 

Leitung Grundsatzfragen, Fußverkehr 

 

Nachhaltigkeit 

Christine Kamprath 

Nachhaltigkeit, Energieeffizienz im Gebäudebereich 

 

 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 

 

Gewerbe 

Thorsten Schäperkötter 
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

 

Kitaaufsicht 

Ilse Sterzinger 

 

 

Arbeiterwohlfahrt 

Herr Langkau 

Vertreter der ĂKleinen Ligañ der Spitzenverbªnde  

der freien Wohlfahrtspflege in Berlin 

 

Arbeitsplattform Zivilgesellschaft 

N.N. 

ZusammenStelle 

 

Baukosten 

Holger Wiggers 

Emproc GmbH 

 

Bauordnungsrecht und B-Planverfahren 

Susanne Klar, Dagmar Schniesko 

Freie Planungsgruppe Berlin GmbH 

 

Brandschutz 

Matthias Thiemann 

Hhpberlin ï Ingenieure für Brandschutz GmbH 

 

Bündnis Junge Genossenschaften 

Barbara König 

Wohnungsbaugenossenschaft ĂBremer Hºheñ eG 

 

Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg 

Mario Gehrke 

 

Gemeinwesenarbeit 

Veit Hannemann 

Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. 

 

Gemeinwohl 

Martha Wegewitz 

AKS Gemeinwohl, Obdachlosenhilfe Berlin e.V. 

 

Gemeinwohl 

Konrad Braun 

LokalBau 

 

Gewerbebetriebe im Plangebiet 

Daniela Brahm 

 

Handwerkskammer 

Svend Liebscher 

Referatsleiter Planung, Bau, Verkehr 
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Kriminalprävention 

Ingrid Hermannsdörfer 

Landeskriminalamt- Zentralstelle für städtebauliche 

Kriminalprävention 

 

Lärmschutz 

Daniel Brete 

Möhler + Partner Ingenieure AG 

 

Mobilität und Verkehr 

Bodo Fuhrmann 

Verkehrsplaner 

 

Nachhaltigkeit/Energiekonzepte 

N.N. 

 

Naturschutz, Umweltgerechtigkeit,  

Biodiversität 

Herbert Lohner 

 

Regenwasserbewirtschaftung 

Prof. Heiko Sieker 

Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH 

 

Urban Gardening 

Severin Halder 

Institut für Geographische Wissenschaften, FU Berlin 

 

Sanierungsbeauftragte 

Ulrike Dannel 

Victoria Hoedt  

S·T·E·R·N Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH  

 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Dr. Jochen Hucke 

Genossenschaftsbeauftragter 

 

Stadtforschung 

Ricarda Pätzold 

Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH 

 

Zentral- und Landesbibliothek Berlin 

Dr. Jonas Fansa 

Publikumsdienste 

 

Fraktionsvorsitzende BVV oder Mitglieder Ausschuss für 

Stadtentwicklung 

N.N. 

 

Stadtpolitische Sprecher im Abgeordnetenhaus 

N.N. 

 

 



Dragonerareal und angrenzende Bereiche  /  Teil 1 Verfahren 21 

 

 

 

Die beteiligten Institutionen können auch durch andere als die aufgeführten 

Personen vertreten werden. Die Liste der beteiligten Institutionen und 

Sachverständigen kann im Verlauf des Verfahrens ergänzt werden. 

 

 

1.7 Ausgabe der Unterlagen 
 

Die Aufgabenstellung wird voraussichtlich am 23. August 2019 per E-Mail 

an die Planungsteams versandt. Das Auftaktkolloquium am 31. August 

2019 dient u.a. der Vorstellung und gemeinsamen Diskussion der Pla-

nungsaufgabe. Die gedruckte Aufgabenstellung soll im Rahmen des Auf-

taktkolloquiums ausgegeben werden. 

Der Zugang zu den weiteren Auslobungsunterlagen erfolgt grundsätzlich 

über den Downloadservice des Verfahrensbetreuers BSM mbH. Dort wer-

den auch alle weiteren Dokumente abgelegt, die im laufenden Verfahren 

anfallen. 

Den Teilnehmer*innen, den Obergutachter*innen und den Sachverständi-

gen wird der Zugang zum Downloadservice zugesandt. 

 

1.8 Abgabe der Arbeiten 
 

Die Arbeiten müssen bis zum Donnerstag, 19. Dezember 2019 um 16 

Uhr in der  

 

BSM mbH 

Katharinenstraße 19-20 

10711 Berlin 

 

eingegangen sein. Es gilt nicht das Datum des Poststempels.  

Die Werkstattpläne sind gerollt abzuliefern. 

 

Die Verfasser*innen tragen die Verantwortung, dass die geforderten 

Leistungen am Donnerstag den 19. Dezember 2019 vorliegen. 

 

 

1.9 Ortsbesichtigung und Rückfragen 
 

Ortsbesichtigung 

Eine Ortsbesichtigung durch die teilnehmenden Planungsteams und das 

OG-Gremium findet am Tag des Auftaktkolloquiums statt. 

Rückfragen  

Rückfragen zur Aufgabenstellung können während der Kolloquien oder 

jederzeit schriftlich und ausschließlich über die folgende E-Mail-Adresse 

gestellt werden:  

dragonerareal@bsm-berlin.de  

 

Rückfragen sind über das mit der Verfahrensvorbereitung und -

durchführung beauftragte Büro (BSM mbH) zu stellen. Anders erteilte Aus-



Dragonerareal und angrenzende Bereiche  /  Teil 1 Verfahren 22 

 

 

künfte haben im Verfahren keine Relevanz. Bei den Rückfragen ist auf die 

entsprechende Teilziffer der Auslobung Bezug zu nehmen. 

Die Beantwortung erfolgt möglichst zeitnah zum Eingang der Rückfragen, 

bedarf jedoch ggf. einer Bestätigung durch die Auslober. Die Antworten 

werden allen Beteiligten per E-Mail zugesandt sowie im Downloadservice 

abgelegt. Sie werden Bestandteil der Aufgabenstellung. 

 

1.10 Verzeichnis der Werkstattunterlagen 
 

Unterlagen des Wettbewerbs sind: 

¶ die vorliegende Aufgabenstellung in der jeweils aktuellen Fassung, 

ergänzt um die Antworten auf die Rückfragen 

¶ digitale Daten zum Download (vollständiges Verzeichnis siehe Teil 

4 Anhang), insb. die im Folgenden aufgeführten Planunterlagen 

und Dokumente:  

¶ Plangrundlage (Lageplan auf Grundlage des digitalen 

Katasters, Vermessungspläne des Rathausgrundstücks und 

des Dragonerareals)  

¶ Digitales Modell des Plangebiets und seiner Umgebung 

 

Hinweis 

Alle Teilnehmer*innen des Verfahrens verpflichten sich, die vorliegenden 

Daten und Pläne nur für die Beteiligung im städtebaulichen Werkstattver-

fahren zu nutzen. Daten, die im Rahmen der Bearbeitung als Zwischen-

produkte anfallen und nicht an die Auslober abgegeben werden, sind nach 

Abschluss des Wettbewerbes zu löschen. 

 

1.11 Geforderte Leistungen 
 

Die Teilnahme an den vier Kolloquien und den drei Werkstatt-Terminen 

(dreitägige Auftaktwerkstatt sowie 1. und 2. Werkstatt im weiteren Verfah-

rensverlauf) ist für alle teilnehmenden Planungsteams verbindlich. 

Leistungen für das Zwischenkolloquium I 

Für das Zwischenkolloquium I werden folgende Leistungen erwartet: 

Verpflichtend: 

1. Darstellung der Entwurfsidee/-herleitung anhand von geeigneten 

Skizzen 

2. Großräumige Einordnung in die Umgebung 

3. Entwicklungskonzept im Maßstab 1:500 mit Darstellung des 

Bebauungskonzeptes im Sinne einer Machbarkeitsstudie; 

Varianten/Alternativentwürfe sind zulässig  

4. Nutzungsdarstellung in Varianten mit grober Angabe der 

Geschossflächen 

5. Einfaches Arbeitsmodell im Maßstab 1:500 

6. Kurzbeschreibung der aktuellen Entwurfsfassung (1 DIN A4 Seite) 

7. Vorstellung und Erläuterung des Entwurfes anhand einer 

Bildschirmpräsentation 
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Vorschlag für weitere Leistungen: 

8. Ergänzende Darstellungen zum Entwurf  

9. ggf. Details, Ansichten, Schnitte, Gestaltungsbeispiele in 

geeignetem Maßstab  

10. Ideenansätze zum Umgang mit den denkmalgeschützten 

Bestandsbauten  

 

Wichtig ist für das Zwischenkolloquium I, dass die zugrundeliegen-

den Leitideen des Entwurfs klar erkennbar und verständlich werden. 

Von den Teams wird eine klare Haltung zur Aufgabenstellung und zu 

ihrem Entwurf erwartet. Besonderer Wert wird dabei auf die Vermitt-

lung einer Strategie in der Entwicklung des Plangebiets unter Be-

rücksichtigung der begleitenden zivilgesellschaftlichen Prozesse 

gelegt, die über eine Darstellung möglicher Bauabschnit-

te/Realisierungsstufen hinausgehen soll.  

In der ersten Phase werden eine vertiefende Auseinandersetzung mit 

der baulichen Dichte und eine Beantwortung der Frage nach zusätzli-

chen Büroflächen (vgl. Kap. 3.5, Abschnitt Finanzamt) erwartet. Dies 

kann ï abhängig vom jeweiligen Entwurf ï in Varianten erfolgen. 

Städtebauliche Detaillösungen sind in der ersten Arbeitsphase noch 

nicht gefordert. Technisch aufwendige Darstellungen, insbesondere 

Renderings sind in der ersten Arbeitsphase nicht gewünscht. Die 

Teams sind angehalten, sich auf die inhaltliche Bearbeitung zu kon-

zentrieren und auf einfache Darstellungen räumlicher Situationen 

(etwa Handskizzen, Strichzeichnungen oder Modellfotos) zu be-

schränken. 

 

Leistungen für das Zwischenkolloquium II und das Abschlusskollo-

quium/Endabgabe 

Für das Zwischenkolloquium II sowie das Abschlusskolloquium werden 

folgende Leistungen erwartet: 

Verpflichtend: 

1. Darstellung der Entwurfsidee/-herleitung anhand von geeigneten 

Skizzen 

2. Großräumige Einordnung in die Umgebung 

3. Städtebauliches Konzept im Maßstab 1:500 mit Darstellung des 

Bebauungs- und Freiraumkonzept sowie der vorgesehenen 

Nutzungen, Angabe der Geschosszahlen/Gebäudehöhen, 

Darstellung der Eingänge und der inneren Erschließung der 

Gebäude 

4. Nutzungskonzept mit städtebaulichen Kennwerten (BGF, GF, GFZ, 

GRZ, Versiegelungsanteile etc.) 

5. Darstellung der Entwicklungsstufen/Bauabschnitte unter 

besonderer Berücksichtigung der Reduzierung von 

Gewerbeumsiedlungen  

(möglichst frühzeitig und zum endgültigen Standort) 

6. Konzept zur Parzellierung 

7. Erschließungskonzept (Anbindung an das Straßennetz) und 

Wegeführung auf dem Gelände für die verschiedenen 

Verkehrsarten (Ruhender Verkehr ober- und unterirdisch für PKW, 
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Vans, LKW, Fahrräder; Entsorgungs- und Anlieferverkehr für 

Gewerbe und Wohnen auf dem Gelände, Fußgänger- und 

Radverkehr) mit Flächenausweisung, Standort, Erschließung, 

Betrieb und Funktion der Quartiersgarage, Standort und 

Funktionsweise des Mobilitätshub 

8. Vertiefende Darstellung zentraler Entwurfselemente in geeignetem 

Maßstab (Grundrissgestaltung der EG-Zone sowie einfache 

Funktionsgrundrisse etwaiger Regelgeschosse i.d.R. im Maßstab 

1:200) 

a. Wohnungsneubau (WBM und gemeinwohlorientierte 

Dritte) 

b. gewerbliche Nutzung (insb. Verlagerung der 

Bestandsnutzer),  

c. Erweiterung bzw. Neubau Finanzamt 

d. Rathauserweiterung 

e. Soziale Infrastruktur (Kita, JFE) 

f. sozio-kulturelle Nutzungen 

g. Erdgeschossnutzungen / Durchwegung / Freiraum 

h. Erschließung 

i. Ökologische Maßnahmen  

(insb. Energie, Oberflächenwasser, Stadtklima, 

Biodiversität) 

j. Schallschutz 

9. Darstellung der Gestaltung des öffentl. Raumes in geeignetem 

Maßstab mit Bezug zur Grundrissgestaltung der EG-Zone und mit 

Darstellung der vorgeschlagenen Grundstücksgrenzen, ggf. in 

Ausschnitten des Plangebiets 

10. Darstellung der potenziell für die solare Energiegewinnung 

nutzbaren (Dach-) Flächen sowie ggf. sonstiger der 

Energiegewinnung und -speicherung dienenden Flächen 

11. Ergänzende Darstellungen zum Entwurf, ggf. Details, Ansichten, 

Schnitte, Gebäudehöhen und ïtiefen, Gestaltungsbeispiele  

12. Erläuterungsbericht (max. 4 DIN A4 Seiten, getrennt von den 

Plänen, nur für die Endabgabe!) 

13. Kurzbeschreibung der aktuellen Entwurfsfassung (1 DIN A4 Seite) 

14. Einfaches Arbeitsmodell im Maßstab 1:500 

15. Vorstellung und Erläuterung des Entwurfes an den Plänen 

und/oder anhand einer Bildschirmpräsentation sowohl in den 

Kolloquien als auch in den jeweils vorangehenden 

Öffentlichkeitsveranstaltungen 

16. Ausgefüllte Kennwertetabelle mit Angabe der geforderten Daten 

(vgl. Pkt. 4., nur für die Endabgabe) 

17. Ein digitaler Prüfplan (Format dwg/dxf) mit nachvollziehbarer 

Darstellung der in der Kennwertetabelle enthaltenen Angaben (nur 

für die Endabgabe) 

 

Der Leistungskatalog für das Zwischenkolloquium II und das Abschlusskol-

loquium ist als vorläufige Auflistung zu verstehen. Der Katalog kann im 

Rahmen der Zwischenpräsentationen konkretisiert bzw. geändert werden. 

Des Weiteren werden folgende Unterlagen von den Teilnehmer*innen 

gefordert: 

¶ Verzeichnis der eingereichten Unterlagen  
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¶ Verfassererklärung bei Einreichung der Arbeiten (siehe Anhang)  

 

Zusätzlich geforderte Leistungen in digitaler Form 

Zusätzlich sind folgende Leistungen für die Kolloquien in digitaler Form auf 

CD-ROM/DVD-ROM/USB-Speicherstick zu erbringen (für Vorprüfung, 

Ergebnisprotokoll und Veröffentlichung):  

¶ die Präsentationspläne als Windows-kompatible .tif-Datei(en) 

in einer Auflösung von bevorzugt 300 dpi (ggf. komprimiert)  

¶ die Präsentationspläne als pdf-Datei(en) mit eingebundenen 

Pixeldarstellungen in einer Auflösung von bevorzugt 300 dpi 

¶ Die Bildschirmpräsentationen als Dateien im Powerpoint- oder pdf-

Format 

¶ die geforderten Leistungen (Prüfpläne) als CAD-Datei  

im Format .dwg oder .dxf mit Angaben zu den wichtigsten 

städtebaulichen Kennwerten (nur für die Endabgabe) 

 

Für die beiden Zwischenkolloquien genügt die Abgabe der Präsentations-

pläne als pdf-Datei(en).  

 

Hinweise zu den zusätzlich geforderten digitalen Leistungen 

ĂOffeneñ Dateien aus Layout-Programmen (z.B. InDesign, Illustrator etc.) 

können nicht berücksichtigt werden. Bildmaterial, das nicht im genannten 

.tif-Format vorliegt, kann nicht berücksichtigt werden. 

 

Der erste Teil des Dateinamens soll ein Kürzel der Arbeitsgemein-

schaft darstellen, danach folgt ein Unterstrich das Abgabedatum, ein 

weiterer Unterstrich und anschließend der eigentliche Dateititel, ge-

folgt von der Formatangabe, z.B. Ătifñ. 

Als verbindliche Form der Arbeit gilt der Papierausdruck. 

 

Allgemeine Hinweise 

Jedes teilnehmende Planungsteam darf nur eine Arbeit ohne Variante 

einreichen (Ausnahme: erste Arbeitsphase: ĂVarianten/Alternativentwürfe 

sind zulªssigñ).  

Für die Präsentation der Beiträge stehen pro teilnehmendem Planungs-

team max. drei 2 m hohe Rolltafeln mit einer Hängefläche von rd. 1,96 m 

(Breite) x 1,46 m (Höhe) zur Verfügung.  

 

1.12 Beurteilungsverfahren und Vorprüfung 
 

Für die nach Abschluss der dritten Arbeitsphase eingereichten Arbeiten 

findet vor dem Abschlusskolloquium eine Vorprüfung statt. Bei der Erfül-

lung dieser Aufgabe können die Sachverständigen zur Unterstützung der 

Vorprüfer*innen hinzugezogen werden. Dem OG-Gremium werden die 

Ergebnisse der Vorprüfung als Entscheidungshilfe vorgestellt, die Beurtei-

lung der Arbeiten bleibt dem OG-Gremium vorbehalten. 
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Beurteilungskriterien (Auswahl) 

 

Angestrebt wird ein konsensuales Ergebnis, das möglichst von allen Ko-

operationspartner*innen mitgetragen wird. Alle Beteiligten arbeiten auf 

dieses Ziel zu ï jeder in eigener Rolle / mit eigenen spezifischen Erfahrun-

gen und Fähigkeiten. 

Die Beurteilung der erarbeiteten Zwischen- und Endergebnisse erfolgt 

nicht anhand eines finalen Kriterienkataloges. Vielmehr sollen die Beiträge 

hinsichtlich ihres modellhaften Ansatzes, der Entwurfs- und Gestaltqualität 

sowie der Nachhaltigkeit ihrer Lösungen bewertet werden.  

Die Beurteilungsmaßstäbe ergeben sich im diskursiven Verfahren aus den 

Zielsetzungen der Aufgabenstellung sowie den Diskussionen im Rahmen 

der gemeinsamen und z.T. öffentlichen Veranstaltungen. Einen besonde-

ren Rang genießt in diesem Zusammenhang das in der Kooperations-

vereinbarung enthaltene Leitbild und die zugehörigen Leitziele und 

Anforderungen (Kooperationsvereinbarung Modellprojekt Rathaus-

block, s. Anhang). Daneben gelten die folgenden Beurteilungskriterien:  

 

¶ Leitidee und Innovationskraft des Entwurfes 

¶ Städtebauliche/freiraumplanerische Konzeption, Einbindung in den 

stadträumlichen Kontext, Atmosphäre und Charakteristik des 

Entwurf, Aufenthalts- und Freiraumqualität 

¶ Plausibilität der Prozessstrukturen in der Umsetzung (ĂStrategieñ 

zur Entwicklung des Gebietes, zivilgesellschaftliche Prozesse, 

Integration von Initialnutzungen, Berücksichtigung der 

nutzergetragenen Dynamik, Umgang mit Bestandsnutzern und 

vorhandenen Gebäuden 

¶ Umgang mit den Belangen des Denkmalschutzes und der 

Baukultur sowie Weiterentwicklung des Denkmals 

¶ Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 

¶ Nutzungskonzept und Programmerfüllung 

¶ Nachhaltigkeit des Gesamtkonzeptes, auch vor dem Hintergrund 

des Klimaschutzes 

 

Diese Beurteilungskriterien sind als grober Rahmen zu verstehen, der 

im Rahmen der noch folgenden Sitzungen des OG-Gremiums geän-

dert bzw. konkreter ausformuliert werden kann. Die Reihenfolge der 

Kriterien stellt keine Gewichtung dar. 

 

1.13 Honorar 
 

Für die Erbringung der geforderten Leistungen wird den Teilnehmer*innen 

ein Honorar in Höhe von jeweils 53.000,- Euro ausgezahlt. Die Mehrwert-

steuer von derzeit 19% ist darin nicht enthalten und wird den inländischen 

Teilnehmer*innen zusätzlich ausgezahlt. Darüber hinaus ist eine Kostener-

stattung nicht vorgesehen. 
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1.14 Weitere Bearbeitung 
 

Das OG-Gremium gibt eine Empfehlung für die weitere Bearbeitung der 

Planungsaufgabe. Ein Auftragsversprechen ist mit dem Werkstattverfahren 

nicht verbunden. Optional können weitere Überarbeitungen durch einen 

oder mehrere Teilnehmer*innen beauftragt werden. 

 

1.15 Eigentum und Urheberrecht 
 

Die eingereichten Unterlagen werden Eigentum der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Wohnen. Das Urheberrecht und das Recht der Ver-

öffentlichung der Entwürfe bleiben den Verfasser*innen erhalten. 

Die Auslobergemeinschaft ist berechtigt, die Arbeiten ohne weitere Vergü-

tung zu dokumentieren, auszustellen, zu veröffentlichen (auch über Dritte) 

und für diese Zwecke zu bearbeiten. Die Namen der Verfasser werden 

dabei genannt. 

 

1.16 Verfassererklärung 
 

Durch ihre Unterschrift in der Verfassererklärung versichern die teilneh-

menden Arbeitsgemeinschaften, dass sie die geistigen Urheber der Ent-

wurfsarbeiten sind. 

Die Verfassererklärung befindet sich als Formblatt in den digitalen Anla-

gen. 

 

1.17 Bekanntgabe des Ergebnisses / Ausstellung der 
Arbeiten 

 

Das Ergebnis des Werkstattverfahrens wird den Teilnehmer*innen unmit-

telbar nach der Entscheidung und der Öffentlichkeit über die Presse be-

kanntgegeben. Es wird außerdem veröffentlicht unter: 

www.stadtentwicklung.berlin.de/städtebau/baukultur/wettbewerbe 

 

Die Ergebnisse des Werkstattverfahrens werden mit den Namen der Ver-

fasser, der Mitarbeiter und Sonderfachleute öffentlich ausgestellt. Eröff-

nung, Ort und Dauer der Ausstellung werden den Teilnehmer*innen, der 

Öffentlichkeit und der Presse bekannt gegeben. 

 

1.18 Haftung und Rückgabe 
 

Für die Beschädigung oder den Verlust der eingereichten Arbeiten haften 

die Auslober*innen nur im Fall nachweisbar schuldhaften Verhaltens.  

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/städtebau/baukultur/wettbewerbe
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1.19 Zusammenfassung der Termine 
 

(vorläufige Zeitplanung, Ende der Veranstaltungen ca.-Werte) 

 

Auftaktkolloquium mit  

öffentlicher Abendveranstaltung 

31. August 2019 

10:00-19:30 Uhr 
 

   

Auftaktwerkstatt 
2. bis 4. September 2019 

9:00-18:00 Uhr 

 

   

Zwischenkolloquium I 
30. September 2019 

10:00-18:00 Uhr 

 

   

1. Werkstatt 
8. Oktober 2019 

10:00-18:00 Uhr 

 

   

Öffentliche Zwischenpräsentation  
5. November 2019 

19:00-20:30 Uhr 

 

   

Zwischenkolloquium II 
6. November 2019 

10:00-18:00 Uhr 

 

   

2. Werkstatt 
12. November 2019 

10:00-18:00 Uhr 

 

   

Abgabe des Gesamtkonzeptes 
19. Dezember 2019 

bis 16:00 Uhr 

 

   

Öffentliche Präsentation der Arbeiten  
28. Januar 2020 

19:00-20:30 Uhr 

 

   

Abschlusskolloquium 
29. Januar 2020 

10:00-18:00 Uhr 
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Teil 2 Situation und Planungsvorgaben 
 

2.1 Städtebauliche Rahmenbedingungen 
 

Lage im Stadtgebiet 

Das rd. 6,7 ha große Plangebiet liegt im Sanierungsgebiet Rathausblock im 

Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Es wird begrenzt durch die Oben-

trautstraße bzw. die Grenze zu den Grundstücken an der Obentrautstraße im 

Norden, den Mehringdamm im Osten, den hinteren Teil des Rathausgrund-

stückes im Süden und die Rückseite der Wohnhäuser in der Großbeerenstra-

ße im Westen. Das im Plangebiet befindliche Dragonerareal bildet im Rat-

hausblock den zentralen Bereich aus und stellt im sonst weitgehend durch 

gründerzeitliche Strukturen geprägten Quartier eine Besonderheit dar. Der 

äußere Eindruck des Rathausblocks ist geprägt von seiner Randbebauung, 

die das Dragonerareal umschließt und dadurch für begrenzte Einsehbarkeit 

des inneren Plangebietes sorgt.  

 

Der sechsspurige Mehringdamm trennt das Plangebiet von dem gegenüber-

liegenden Friedhof und dem nördlich davon liegenden Blücherplatz mit der 

Amerika-Gedenkbibliothek, die in Zukunft zum Hauptstandort der Zentral- und 

Landesbibliothek ausgebaut werden soll. Nördlich der Obentrautstraße befin-

den sich die sechs- und siebengeschossigen Gebäude der Innung des Kfz-

Gewerbes Berlin sowie das Bildungs- und Technologiezentrum der Hand-

werkskammer Berlin.  

 

Plangebiet 

Das Plangebiet ist städtebaulich stark geprägt durch seine frühere militärische 

Nutzung. Es unterteilt sich in 4 Bereiche:  

A das eigentliche Dragonerareal, ein Grundstück mit einer Fläche von 

rd. 47.100 m², 

B das Grundstück Mehringdamm 22 (Finanzamt) mit rund 5.080 m², 

C Das Rathausgrundstück mit einer Fläche von rd. 14.650 m² sowie 

D das Grundstück Obentrautstraße 31 mit einer Fläche von rd. 663 m². 
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Abbildung 1 Plangebiet mit Zuwegungen | Quelle: Georportal Berlin - Berlin-

Zoom (SenSW) 

 

Der Rathausblock ist durch eine gemischte Nutzung geprägt. Einen Großteil 

des Gebietes macht das Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte Areal der 

Garde-Dragoner-Kaserne aus. Es ist als Gesamtanlage geschützt und wird 

seit den 1920er Jahren als Gewerbestandort genutzt. Die weitere Blockrand-

bebauung stammt überwiegend aus der Kaiserzeit. 

Die Erschließung der Grundstücke im Plangebiet erfolgt über die angrenzen-

den Straßen Obentrautstraße, Mehringdamm und Yorckstraße. Wegeverbin-

dungen innerhalb des Plangebiets über die Grundstücksgrenzen hinaus exis-

tieren nur bei den Zufahrten zu den Stellplätzen im Hof des Finanzamts (B). 

Diese Zufahrten sind jedoch durch Tore gesichert. Das Dragonerareal (A) wird 

über je zwei Zufahrten von der Obentrautstraße und vom Mehringdamm er-

schlossen. 

C 

D 

A 

B 
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A Dragonerareal  

Das Dragonerareal ist geprägt von einer ein- bis zweigeschossigen Bauweise, 

welche mit ihren zahlreichen Stall- und Remisenbauten die Vergangenheit als 

Standort einer Kavalleriekaserne widerspiegelt. Die Kaserne entstand zwi-

schen den schon damals bestehenden Wegeverbindungen und Grundstü-

cken. Bis 1918 folgten einige Ergänzungen und Umbauten, das Ensemble an 

sich blieb aber im Wesentlichen erhalten. 

Seit den 1920er Jahren wurde das Kasernengelände zunächst nur noch zivil 

genutzt, das Mannschaftsgebäude durch das Finanzamt, die Stallgebäude 

und die Freiflächen durch Kfz- oder Kfz-affine Betriebe. In dieser Zeit entstand 

auch die heute als Biomarkt genutzte frühere Tankstelle mit Waschanlage an 

der Obentrautstraße. Südlich angrenzend an der Yorckstraße zog das Bezirk-

samt Kreuzberg in den vor 1914 ursprünglich als Schulgebäude errichteten 

Bau ein. In den 1950er Jahren entstand ein Neubau entlang der Yorckstraße, 

das heutige Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg. 

Die Stall- und sonstigen Nebengebäude der ehemaligen Kaserne sind vom 

Straßenraum kaum sichtbar und erschließen sich nur durch das Betreten des 

Geländes. Besonders markante Gebäude auf dem Gebiet der ehemaligen 

Kaserne sind die Stallgebäude der 1. und 3. Escadron mit ihren Kopfbauten, 

die quer dazu liegenden Stallgebäude der 2. und 4. Escadron , die Alte und 

die Neue Reitbahn, der Stall für kranke Pferde sowie die 1927 erbaute Adler-

halle. 

Hinzu kommen zahlreiche in der Zwischenkriegszeit und seit dem Zweiten 

Weltkrieg errichtete Gewerbebauten, darunter vorwiegend Garagen- und 

Werkstattbauten. 

Ein auch von außen erfahrbarer Bereich des Grundstücks ist der Eingangsbe-

reich an der Ecke Obentrautstraße / Mehringdamm. Hier befinden sich der 

LPG-Biomarkt in einer 1930 errichteten Tankstelle sowie die Polsterei Surma 

im Kopfbau des alten Stallgebäudes der 1. Escadron.  

Prägend für das Dragonerareal sind auch die unter Denkmalschutz stehenden 

Nachbarbauten wie das Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg, welches das 

ehemalige Mannschaftgebäude der Kaserne war, das Gebäude des BKA-

Theaters, das Rathaus Kreuzberg sowie die angrenzenden Wohnhäuser. Mit 

Ausnahme des Finanzamtes wird die Sicht auf die umgebenden Gebäude 

bestimmt durch die dem Plangebiet zugewandten Brandwände und Hofseiten. 

Die Neuentwicklung des Dragonerareals ist die Kernaufgabe des Werkstatt-

verfahrens. 

B Finanzamt Mehringdamm 22 

Das Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg befindet sich in einem der markan-

testen Gebäude des gesamten Rathausblocks. Das frühere Hauptgebäude 

der Dragonerkaserne wurde 1850-1852 als Mannschaftsgebäude errichtet 

und stellt ein weithin sichtbares Zeugnis dieser Zeit im heutigen Stadtbild dar. 

Die Nutzung als Finanzamt ist langfristig gesichert, es gibt jedoch Überlegun-

gen seitens der BIM, im Plangebiet einen Ersatzbau für das Finanzamt zu 

errichten und das Kasernengebäude für gewerbliche und sonstige Nutzungen 

zu öffnen.  
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C Rathausgrundstück Yorckstraße 4-11 

Der rückwärtige Bereich des Rathausgrundstücks war zwischenzeitlich mit 

Fabrikgebäuden (ehem. Silberwarenfabrik) und Remisen bebaut, zeigt sich 

jedoch heute unbebaut und wird als Stellplatz- und Lagerfläche genutzt. Da-

zwischen befinden sich hier ein dichter und hochwertiger Baumbestand. Die-

ser Grundstücksteil ist bei den Planungen zum Dragonerareal mit zu berück-

sichtigen. 

D Obentrautstraße 31 

Die Bebauung des Grundstücks Obentrautstraße wurde im Zweiten Weltkrieg 

teilweise zerstört und seitdem nicht adäquat ersetzt. Die dort vorhandenen 

Garagenanlagen zeigen sich ruinös und gelten als städtebaulicher Missstand 

und sollen im Rahmen der weiteren Entwicklung des Gebiets durch eine 

Wohnanlage für Geflüchtete ersetzt werden. Das Grundstück kann zudem 

kurzfristig für die Erschließung des Dragonerareals mitgenutzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 Bestandsgebäude im Dragonerareal ï Legende s. S. 31 

(Auszug aus der Studie zum baukulturellen Erbe im Sanierungsgebiet Rat-

hausblock - Gebäudekartei Dragonerareal. Quelle: BSQB, SDARC, 2018, 

Gebäudekartei)  
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Abbildung 3 Legende zu Abb. 2 
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Abbildung 4 Schrägluftbild | Quelle: SenSW, Dirk Laubner 


